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BUIJ.de~3re tes 

B e r ich t 

des Ausschusses für vlirtschaftliche Angelegenlv:d ten 

über den Gc'O'set zesbeschluß Cis s Natj.oYlalrates vom 9.. Juli 1970, 

betreffend ein Bundesgef3etz, mit dem ci as Land- und forst­

wirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrecbtsliberleitungsgesotz 

abgeändert wird 

Die 2. Gehaltsüberleitungsgesetz-Novel1e 19'70 und ehe 20. 

Gehaltsgesetz-Novelle sehen Anclerung811 im Dienst- und Besoldungs­

recht der Bundeslehrer vor, elie der dureh dafl Schulorga:nisations­

gesetz geschaffenen neuen VolkssehullE:hrerau~3bildung Rec~mu:..'1g 

tragen. Hit dem vorliegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 

soll eine entsprechende Anpassung des Dienstrechts der land- und 

forstwirtschaftlichen Landeslehrer herbeigeführt "\'verden .. Außer­

dem ist aus Gründen der Verw8.1tungsvereinfachung in besT.immten 

Fällen eine Änderung in de:c' ZU;3tänc1igkeit zur Erlassllng von Ver­

ordnungen vorgesehen. Auch die Kurzbezeicbnung des Starnme;esetzes 

soll bei dieser Gelegenheit vereinfacht v,rerden. 

Der Ausschuß für wirtschaftliche Angelegenhe:Lten hat die 

gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 13. Juli '1970 in 

Verhandlung genommen und einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause 

zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der Ausschuß für 

wirtschaftliche Angelegenheiten den Antraß" der Bundesrat 1.rlolle 

beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 9. ~Tuli 

1970, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Land- und forst­

wirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsüberleitungsgesetz abge­

ändert wird, wird kein Einspruch erhoben. 

Ing. 

\lien, am 13 .. Juli 1970 

S P i n deI e g ger 

Berichterstatter 

Dr. I r 0 

ObmaIhYJ. 
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